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RS OGH 1980/9/23 2Ob553/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1980

Norm

ABGB §165c

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die zu gerichtlichem Protokoll erfolgte Erklärung des Kindesvaters ist dem Standesbeamten zu übersenden. Das dies

nicht auch in Form einer gerichtlich beglaubigten Abschrift geschehen könne, läßt sich dem Gesetz nicht entnehmen.

Der Weigerung des Standesbeamten zur Vornahme der Eintragung wäre im Wege der Aufsichtsbehörde abzuhelfen.
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